
ist 1Im j1efsten das Alleingelassenwerden unter Innerhalb des zeitlichen Rahmens
einera  nVersor Ssapparatur hne die (von der Mitte bis Zur Mitte des Jh.)ersehnte persönliche uwendung un!| Beglei- unternımmt den durchaus geglückten Ver-
tung (V 22-26) Was darum nottut, i die D such, der gestellten rage anhand des derzeiti-
benshil des 5Sterbebeistandes (vgl. der
der menschlichen Freiheit, So0zialität und Ver-

gen Standes dekretistischer Forschung nachzu-
gehen. Hierbei werden nıcht 1Ur gedruckte,wıesenheit auf das Absolute Rechnung tragt 30) sondern uch zahlreiche, bisher nıcht veröffent-

und, hne den Lebenswillen brechen, tür die lıchte Handschriften verschiedenster Provenienz
ersönlı:che Annahme des Todes bereit macht mustergültig aufgearbeitet. Ausgehend VO dem

daher ist uch das vielgenannte Problem der das Zusammenwirken des (GOttesvolkes bei der
‚‚Wahrheit Krankenbett“‘“ (37-39) sehen. Bestellung eines Biıschofs markierenden Dictum
Schließlich stellt sich unausweichlich die Frageach Sinn un Wesen des Todes, der sowohl die

Gratians ‚‚Nullus Invıtıs detur 1SCO us'  0M (C.
D 61) dann Gratian ce] je VeTr-

Endlichkeit des Menschen besiegelt, als uch schiedenen Beitrag der beidenSChristia-
dem laubenden 1mM Blick auf Jesus, den Ge- OTrum'  « mıit den orten eın ‚Electio clericorum
kreuzigten und Auferweckten die Hoffnung est, CONSCINSUS plebis”“ pr) werden 1
auf Endgültigkeit und Vollendung bewahrt (vgl Verlauf der Untersuchung die verschiedenen
41—-54
Die Bedeutung dieser Schrift jeg 1n einem Zwei-

5Splelarten der Beteiligung VO Laijen Vorgang
fachen: ruft 1INS ewußtsein, dafß die allenthal-

der Bistumsbesetzung aufgezeigt, wobe!l zahlrei-
che Beispiele für eın über das bloße (nachträgli-ben erhobene Forderung der Menschenwürde che) Konsensrecht hinausgehendes Mitwirken

uch ‚‚menschenwürdig terben un iın Men- Vo  — Laien aufscheinen. uch das Konsensrecht
schenwürde sterben lassen“ 30) einschließt, un!' selbst weiıst zahlreiche Varianten mıiıt ehr VeOeTr-
entfaltet diese Konsequenz. Zugleich SteE schiedenartigem rechtlichen Inhalt auf; Sie rel-
alternativ Z einem ‚‚katastro hischen Todes-
verständnis‘‘ 45) den ichen Tod 1n das

hen VOoO  ; der Möglichkeit des Volkes, cdie Wahl
eines bestimmten Bischofs erbitten, bis ZUr

IC des christlichen Auferstehungsglaubens. Aufhebung der Wahl bei begründetem Wider-
50 empfiehlt sich diese kleine, ber gehaltvolle spruch der Konsensberechtigten.eo ‚‚meditatio mortis“ keineswegs I1IUT jenen, Fast nebenher jefert die Studie ber einen, ange-die VO Berufs der umständehalber mıit siıchts der heutigen Problemlage unüberhörbaren
Sterbenden tun haben Nachweis: Als kanonisch wird (und dies nicht
I ınz Alfons Riedl [1UT 1m fraglichen Untersuchungszeitraum, S0171 -

ern längst vorher un nacC)  er die an des Bi-
schofs durch eın geistliches, Iso aus Klerikern
bestehendes Gremmm angesehen; eın päpstli-

RCHENRECHT ches eservatsrecht stellt einen Bruch ıIn der
Kontinuität der Entwicklungslinie dar.

HUBERT, Der Anteil der Laıen Üan der Btı- Die durch das I1 Vat eingeleitete Neubesinnung
schofswahl, Eın Beitrag ZuUu[r Geschichte der Kano- auf die Selbständigkeit der Teilkirche (insbes
nıstik VO Gratban bis Gregor tuT, 29) Lumen gentium Art. 23) wird einer Frage
(ALI 268.) Grüner, Amsterdam Ln das geltende Kirchenrecht, ob eCs die Autonomie

der Teilkirche bei der Bestellung des Oberhirten
Der Untertitel dieser Habilitationsschrift (Würz- entsprechend Z7z7u Ausdruck bringt, In der Tat
burg läfßt auf ıne rein rechtshistorische hat weder das kodikarische ec noch die nach-
Studie schließen Zwar ist der aupttel 25-202) konziliare Rechtsentwicklung dem nlıegen e1-
der Frage ach der Beteiligung der Laien der NeT uch och vorsichtigen LockerungBischofswahl ıIn der Dekretistik un: irühen De- des bestehenden päpstlichen Reservates ech-
kretalistik gewidmet, der anschließende Ab- HNUNg getragen. Das Dekret des Rates für die Öf-
schnitt 207-235) befaßt sıch ber mıiıt der Bi- fentlichen An elegenheiten der Kirche VO
schofswahl als olcher 1m IUS condendum. 1972 (AAS /1972, vermeidet
Der mıt geradezu bestechender Gründlichkeit ar angstlich, uch Ur den Eindruck eıner kolle-
gearbeitete historische Teil untersucht 1ın erster gialen Beratung bei der Besetzung des Bischofs-
Lıinie, wıe sich die frühe Kanonistik ZU!T rage der amıtes entstehen lassen.
Bischofswahl verhält, wobe:i als besonderer schlie(ßt seıne Untersuchung miıt einem als
Schwerpunkt der diesbezügliche Ante:il der Diskussionsbeitrag deklarierten Vorschlag für
Lajen herausgearbeitet wird. Zunächst hat siıch die Gestaltung eines nNneuen Rechts ab Er enthält

mıiıt dem schillernden Laienbegriff auseınan- Punkte: Die Kirche beansprucht völlige Frei-
derzusetzen, Was bei der Abgrenzung g '

währt
heit bei der Ernennung un Bischöfen un g -genüber den Religiosen und deren Anteil der außerkirchlichen Instanzen keinerlei

Bestellung eines Diözesanbischofs deutlich wird ec auf kEinflußnahme. Dies schlie(ßt ber VOT-
Angesichts der uch VO  — beklagten Unmög- herige Fühlungnahmen des HI Stuhles muit der
ichkeit, den Laienbegriff ıIn einer Juristisch Regierung eines Staates über cdie Person des In
brauchbaren Weise pOosıtıv einzugrenzen, mußfß Aussicht geNOMMENE Kandidaten NIC aus
VO der gangıgen Definition des Laien als VO
den Klerikern unterschiedenen Gliıedern der Kırche

Die kanonische Kegelung der ‚‚designatio SO-nae'  ‚+ mu{ die berechtigten Anliegen dereil- wıe
quUS  en werden. uch der Gesamtkirche angemessen berücksich-
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ist im tiefsten das Alleingelassenwerden unter 
einer anonymen Versorgungsapparatur oh ne die 
e.rsehnte persönliche Zuwendung und Beglei­
tung (vgl. 22-26). Was darum nottut, ist die Le­
benshilfe des S terbebeistandes (vgl. 27-39), der 
der menschlichen Freiheit, Sozialität und Ver­
wiesenheit auf das Absolute Rechnung trägt (30) 
und, ohne den Lebenswillen zu brechen, für die 
persönliche Annahme des Todes bereit macht. 
Von daher ist auch das vielgenannte Problem der 
,,Wahrheit am Krankenbett" (37-39) zu sehen. 
Schließlich stellt sich unausweichlich d ie Frage 
nach Sinn und Wesen des Todes, der sowohl die 
Endlichkeit des Menschen besiegelt, als auch 
dem Glaubenden - im Blick auf Jesus, den Ge­
kreuzigten und Auferweckten - die Hoffnung 
auf Endgültigkeit und Vollendung bewahrt (vgl. 
41-54). 
Die Bedeutung dieser Schrift liegt in einem Zwei­
fachen: B. ruft ins Bewußtsein, daß die allenthal­
ben erhobene Forderung der Menschenwürde 
auch „menschenwürdig s terben und in Men­
schenwürde sterben lassen" (30) einschließt, und 
entfaltet d iese Konsequenz. Zugleich stellt er -
alternativ zu einem „katastrophischen Todes­
verständnis" (45) - den menschlichen Tod in das 
Licht des christlichen Auferstehungsglaubens. 
So empfiehlt sich diese kleine, aber gehaltvolle 
theol. ,,meditatio mortis" keineswegs nur jenen, 
die von Berufs wegen oder umständehalber mit 
Sterbenden zu tun haben. 
Linz Alfons Riedl 

K IR CHENRECHT 

MULLER HUBERT, Der Anteil der Laien an der Bi­
schofswahl. Ein Beitrag zur Geschichte der Kano­
nistik von Gratian bis Gregor IX. (KStuT, Bd. 29) 
(XLI u. 268.) Grüner, Amsterdam. Ln . Hf) 80.-. 

Der Untertitel dieser Habilitationsschrift (Würz­
burg 1975) läßt auf eine rein rechtshistorische 
Studie schließen. Zwar ist der Hauptteil (25--202) 
der Frage nach der Beteiligung der Laien an der 
Bischofswahl in der Dekretistik und frühen De­
kretalis tik gewidmet, der anschließende Ab­
schnitt (207-235) befaßt s ich aber mit der Bi­
schofswahl als solcher im i11s condendum. 
Der mit geradezu bestechender Gründlichkeit 
gearbeitete historische Teil untersucht in erster 
Linie, wie sich die frühe Kanonistik zur Frage der 
Bischofswahl verhält, wobei als besonderer 
Schwerpunkt der diesbezügliche Anteil der 
Laien herausgearbeitet wird. Z unächst hat s ich 
M. mit dem schillernden Laienbegriff auseinan­
derzusetzen, was u. a . bei der Abgrenzung ge­
genüber den Religiosen und deren Anteil an der 
Bestellung e ines Diözesanbischofs deutlich wird. 
Angesichts der auch von M. beklagten Unmög­
lichkeit, den Laienbegriff in einer juristisch 
brauchbaren Weise positiv einzugrenzen, muß 
von der gängigen Definition des Laien als von 
den Klerikern unlerschiedene,1 Gliedern der Kirche 
ausgegangen werden. 

Innerhalb des gezogenen zeitlichen Rahmens 
(von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jh.) 
unternimmt M. den durchaus geglückten Ver­
such, der gestellten Frage anhand des derzeiti­
gen Standes dekretis tischer Forschung nachzu­
gehen. Hierbei werden nicht nur gedruckte, 
sondern auch zahlreiche, bisher nicht veröffent­
lichte Handschriften verschiedenster Provenienz 
mustergültig aufgearbeitet. Ausgehend von dem 
das Zusammenwirken des Gottesvolkes bei der 
Bestellung eines Bischofs markierenden Dictum 
Gratians „Nullus invitis detur episcopus" (c. 13 
D 61) grenzt dann Gratian selber den je ver­
schiedenen Beitrag der beiden „genera Christia­
norum" mit den Worten ein „Electio dericorum 
est, consensus plebis" (D 62 pr). Es werden im 
Verlauf der Un tersuchung die verschiedenen 
Spielarten der Beteiligung von Laien am Vorgang 
der Bistumsbesetzung aufgezeigt, wobei zahlrei­
che Beispiele für ein über das bloße (nachträgli­
che) Konsensrecht hinausgehe ndes Mitwirken 
von Laien a ufsche inen. Auch das Konsensrecht 
selbst weist zahlreiche Varianten mit sehr ver­
schiedenartigem rechtliche n lnhalt auf; sie rei­
chen von der Möglichkeit des Volkes, die Wahl 
eines bestimmten Bischofs zu erbitten, bis zur 
Aufhebung der Wahl bei begründetem Wider-
spruch der Konsensberechtigten. . 
Fast nebenher liefert die Studie aber einen, ange­
sichts der heutigen Problemlage unüberhörbaren 
Nachweis: Als kanonisch wird (und dies nicht 
nur im fraglichen Untersuchungszeitraum, son­
dern längst vorher und nachher) die Wahl des Bi­
schofs durch ein geis tliches, also aus Klerikern 
bestehendes Gremium angesehen; e in päpstli­
ches Reservatsrecht s tellt einen Bruch in der 
Kontinuität der Entwicklungslinie dar. 
Die durch das 11 Vat. eingeleitete Neubesinnung 
auf die Selbständigkeit der Teilkirche (insbes. 
Lumen gentium Art. 23) wird zu einer Frage an 
das geltende Kirchenrecht, ob es die Au tonomie 
der Teilkirche bei der Bestellung des Oberhirten 
entsprechend zum Ausdruck bringt. 1n der Tat 
hat weder das kodikarische Recht noch die nach­
konziliare Rechtsentwicklung dem Anliegen ei­
ner wenn auch noch so vorsichtigen Lockerung 
des bestehenden päpstlichen Reservates Rech­
nung getragen. Das Dekret des Rates für die öf­
fentl ichen Angelegenhe iten der Kirche vom 
25. 3. 1972 (AAS 64/1972, 386ff) vermeidet es so­
gar ängstlich, auch nur den Eindruck einer kolle­
gialen Beratung bei der Besetzung des Bischofs­
amtes entstehen zu lassen. 
M. schließt seine Untersuchung mit einem als 
Diskussionsbeitrag deklarierten Vorschlag für 
die Gestaltung eines neuen Rechts ab. Er enthält 
3 Punkte: 1. Die Kirche beansprucht völlige Frei­
heit bei der Ernennung von Bischöfen und ge­
währt außerkirchliche n Instanzen keinerlei 
Recht auf Einflußnahme. Dies schließt aber vor­
herige Fühlungnahmen des HI. Stuhles mit der 
Regierung eines Staates über die Person des in 
Aussicht genommenen Kandidaten nicht aus. 2. 
Die kanonische Regelung der „ designatio perso­
nae" muß die berechtigten Anliegen der Teil- wie 
auch der Gesamtkirche angemessen berücksich-

89 



tigen. Die Wahl des Bischofs sollte wieder der le- keıt un: die Eheführungsunfähigkeıt, Erstere geht
gıtıme Ausdruck des Subjektcharakters der Ein- Vo  - der aufgrund der Vertragsnatur der Ehe g-
zelkirche seın, die 1n kollegialer Willensbildung ftorderten Willenserklärung A USs un: folgert, daf
ıIn einem aus erikern Uun!: Laien gebildeten ıne Willenserklärung 11UTI annn zurechenbar sel,
remium erfolgen müßte Das Wohl der Ge- Wenn der Erklärende bei ihrer Abgabe über A US-
samtkirche ist durch die Autorität des Papstes reichende Fähigkeiten des Erkennens, des Wol-
garantıeren, wobel die nachträgliche Bestä- lens un: des Handelns verfüge. Letztere falßt die
tigung eıner ansonsten hne jede päpstliche für die Führung der Ehe wesentlichen Pflichten
Mitwirkung verlaufenen Bischofswahl als niıcht 1NSs Auge und omm dem Ergebnis, da{fs die
genügend erachtet wird Dem aps solle auf ıne dem Ehewerber unmögliche Leistung
nächst das ec zukommen, die VO den ein- gerichtete Verpflichtung unwirksam sel. Diese,
zeinen Bischofskonferenzen erlassenden auf sorgfältiger Untersuchung der Rota-Judika-
Normen (betreffend Wahlsynode, Wahlverfah- tur basierende Unterscheidung erscheint plausi-
TeN USW.) approbieren. Aus den dem Papst bel und hat die Diskussion In dieser Frage
vorzulegenden verbindlichen Vorschlägen unnn entscheidende Ansatzpunkte bereichert.
müßte die endgültige Wahlliste erstellt und der Und dies insbesondere deshalb, weil die g-
Wahlsynode vorgelegt werden, nachdem vorher Kategorien sehr eingehend VO äahn-
die kanonische Eignung der Kandidaten festge- lichen Tatbestandsbildern abgrenzt un
stellt wurde. Die endgültige Wahl ist VO aps durchaus mıiıt Erfolg unternıimmt, das Spezifische

bestätigen. ın den beiden Varijanten dieses ‚‚caput nullitatıs  44
Der VO Bogen VoO  — rechtshistori- herauszuarbeiten.
scher Betrachtung zZzu geltenden ecCc un! Ausgehend VO der unbestrittenen Nichtigkeits-
ZUuU 1US condendum verdient dı geradezu olge psychisch bedingter Eheunfähigkeit SteE:
als Musterbeispiel für die Aktualitätsbezogenheit sich Clie Frage, welche der 1m kanonischen

bezeichnet werden. Erst eın Aufweis der In
sachgerechter rechtsgeschichtlicher Forschung ecC anzutreffenden Nichtigkeitsgründe ın

Frage komme: (trennendes) Ehehindernis der
der Vergangenheit bestandenen Fragen und ih- Konsensmangel? Die Mehrheit der sich mıit die-
Ier legistischen Bewältigung chärtft den 1C für SCT rage befassenden Autoren cheint bisher für
die acetten einer die gegenwärtigen TODIleme A1il- Konsensmangel eingetreten se1ın, un: uch

berücksichtigenden Lösung. Dafis das Schema Sacr aus 1975 weist zumindest einen
überdies die Erstellung eines adäquaten Rechts- Teil der psychisch bedingten Eheunfähigkeit
modells nicht hne Einbeziehung theol un: ek- eindeutig 1ın die RKeihe der Konsensmängel (can.
klesiologischer Prämissen möglich ist, dafür hat 296, on In der Einleitung seiner Untersu-

einmal mehr einen überzeugenden Nachweis chung stellt sich diesem Problem Er meınt
geliefert. aber, sSe1 cht ngangıg, hehindernisse un!
Es steht hoffen, da{fs die Ihesen dieses überaus Willensmängel ‚‚als die naturgegebenen Katego-
lesenswerten Buches ihren Niederschlag dort rmen schlechthin anzusehen”“‘ (5) die Möglichkeit
1NZ
finden, ‚‚ubi leges conduntur““ einer Alternative wird einmal beiläufig CT -

Bruno Primetshofer wa (4 Anm. Der solcherart ın 5Spannung
versetzte Leser merkt ber annn 1m Verlaute der
Darlegung, da{fs siıch doch zwischen den bei-
den Kategorien entscheiden hat, wobei ichLUDICKE LAUS, Psychisch edingte Eheunfähig- ihm durchaus beipflichten möchte, wWenn auskeit Begriffe Abgrenzungen Kriterien

(Europ. Hochschulschriften, Theologie, 105) Gründen sowohl die Ehevertrags- wıe

Lang, Frankfurt/M 1978 art uch Eheführungsunfähigkeit als FEhehindernis
ach dem 5System des ( IC bezeichnet (78 un

Der Problembereich, dem diese Studie gewidmet 176)
ist, wurde 1ın den etzten Jahrzehnten nıiıcht LUr Die Studie nımmt In der Fülle der diesem
ausgiebig ıIn der kirchlichen Rechtsprechung, Ihema schon getroffenen Außerungen sicherlich
vorab der SRR, behandelt, sondern ist uch (3e- einen besonderen Platz 1n, da s1e sich sowochl
genstan einer Fülle VO  » wissenschaftlichen ”u- durch scharfsinnige Erfassung des status quae-
onen geworden. Dies INSO mehr, als 1- SHONIS als uch UrC AuUSEWOBCIIE Beurteilung
nerseıts die Problematik zahlreicher gescheiter- und Lösung vieler In Literatur und Judikatur
ter Fhen un andererseıts das en ausrel- kontroversieller ragen auszeichnet. Freilich
chender gesetzlicher estimmungen für Wissen- wird INa nicht überall folgen können. Wenn
schaft un: Judikatur ıne Herausforderung dar- etwa (1im Zusammenhang mıit der In der Litera-
stellten. Als eigentliches Ihema seiner Untersu- tur öfter als psychische Impotenz bezeichneten)
chung hat sich die Beschreibung VO Ehenich- Eheführungsunfähigkeit die Frage ihrer nheil-
tigkeitsgründen mıiıt psychischen Ursachen barkeit aufwirft un: dabe:i die bei der physischen
durch Aussagen des materiellen Rechts BE- mpotenz nach Ca  3 1068 CIC ZUT TeC  ıchen Rele-
MOINMMEN 12) Va erforderliche Unheilbarkeit kritisch unter
Derartige Ursachen können sich entweder die Lupe nımmt, ordern seine TIThesen Zu Wi-
mittelbar auf die Eheschließung selbst oder auf die erspruc heraus. Denn dieses Unheilbarkeits-

ertordernis des 10i  D ist zufolge eın uUunNnrTe-Eheführung auswirken. Demzufolge unterschei-
flektiertes Relikt aus dem vortridentinischendet uch ypen VO  3 psychisch bedingter

Eheunfähigkeit, nämlich die Ehevertragsunfähig- heverständnis, das (im Gegensatz der Urc

O()

tigen. Die Wahl des Bischofs sollte wieder der le­
gitime Ausdruck des Subjektcharakters der Ein­
zelkirche sein, die in kollegialer Willensbildung 
in einem aus Klerikern und Lajen gebildeten 
Gremium erfolgen müßte. 3. Das Wohl der Ge­
samtkirche ist durch die Autorität des Papstes zu 
garantieren, wobei die bloße nachträgliche Bestä­
tigung einer ansonsten ohne jede päpstliche 
Mitwirkung verlaufenen Bischofswahl als nicht 
genügend erachtet wird. Dem Papst solle zu­
nächst das Recht zukommen, die von den ein­
zelnen Bischofskonferenzen zu erlassenden 
Normen (betreffend Wahlsynode, Wahlverfah­
ren usw.) zu approbieren. Aus den dem Papst 
vorzulegenden verbindlichen Vorschlägen 
müßte die endgültige Wahlliste erstellt und der 
Wahlsynode vorgelegt werden, nachdem vorher 
die kanonische Eignung der Kandidaten festge­
stellt wurde. Die endgültige Wahl ist vom Papst 
zu bestätigen. 
Der von M. gezogene Bogen von rechtshistori­
scher Betrachtung zum geltenden Recht und 
zum ius condendum verdient es u. a., geradezu 
als Musterbeispiel für die Aktualitätsbezogenheit 
sachgerechter rechtsgeschichtlicher Forschung 
bezeichnet zu werden. Erst ein Aufweis der in 
der Vergangenheit bestandenen Fragen und ih­
rer legistischen Bewältigung schärft den Blick für 
die Facetten einer die gegenwärtigen Probleme an­
gemessen berücksichtigenden Lösung. Daß 
überdies die Erstellung eines adäquaten Rechts­
modells nicht ohne Einbeziehung theol. und ek­
klesiologischer Prämissen möglich ist, dafür hat 
M. einmal mehr einen überzeugenden Nachweis 
geliefert. 
Es steht zu hoffen, daß die Thesen dieses überaus 
lesenswerten Buches ihren Niederschlag dort 
finden, ,,ubi leges conduntur". 
Linz Bruno Primetshofer 

LU DICKE KLAUS, Psychisch bedingte Eheunfähig­
keit. Begriffe - Abgrenzungen - Kriterien. (221.) 
(Europ. Hochschulschriften, Theologie, Bd. 105) 
Lang, Frankfurt/M. 1978. Kart. 

Der Problembereich, dem diese Studie gewidmet 
ist, wurde in den letzten Jahrzehnten njcht nur 
ausgiebig in der kirchlichen Rechtsprechung, 
vorab der SRR, behandelt, sondern ist auch Ge­
genstand einer Fülle von wissenschaftlichen Pu­
blikationen geworden. Dies umso mehr, als ei­
nerseits die Problematik zahlreicher gescheiter­
ter Ehen und andererseits das Fehlen ausrei­
chender gesetzlicher Bestimmungen für Wissen­
schaft und Judikatur eine Herausforderung dar­
stellten. Als eigentliches Thema seiner Untersu­
chung hat sich L. die Beschreibung von Ehenich­
tigkeitsgründen mit psychischen Ursachen 
durch Aussagen des materiellen Rechts vorge­
nommen (12). 
Derartige Ursachen können sich entweder un­
mittelbar auf die Eheschließung selbst oder auf die 
Eheführung auswirken. Demzufolge unterschei­
det L. auch 2 Typen von psychisch bedingter 
Eheunfähigkeit, nämlich die E/revertragsunfälzig-
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keif und die E/refiilmmgsunfähigkeit. Erstere geht 
von der aufgrund der Vertragsnatur der Ehe ge­
forderten Willenserklärung aus und folgert, daß 
eine Willenserklärung nur dann zurechenbar sei, 
wenn der Erklärende bei ihrer Abgabe über aus­
reichende Fähigkeiten des Erkennens, des Wol­
lens und des Handelns verfüge. Letztere faßt die 
für die Führung der Ehe wesentlichen Pflichten 
ins Auge und kommt zu dem Ergebnis, daß die 
auf eine dem Ehewerber unmögliche Leistung 
gerichtete Verpflichtung unwirksam sei. Diese, 
auf sorgfältiger Untersuchung der Rota-Judika­
tur basierende Unterscheidung erscheint plausi­
bel und hat m. E. die Diskussion in dieser Frage 
um entscheidende Ansatzpunkte bereichert. 
Und dies insbesondere deshalb, weil L. die ge­
wonnenen Kategorien sehr eingehend von ähn­
lichen Tatbestandsbildern abgrenzt und es 
durchaus mit Erfolg unternimmt, das Spezifische 
in den beiden Varianten dieses „caput nullitatis" 
herauszuarbeiten. 
Ausgehend von der unbestrittenen Nichtigkeits­
folge psychisch bedingter Eheunfähigkeit stellt 
sich L. die Frage, welche der im kanonischen 
Recht anzutreffenden Nichtigkeitsgründe in 
Frage komme: (trennendes) Ehehindernis oder 
Konsensmangel? Die Mehrheit der sich mit die­
ser Frage befassenden Autoren scheint bisher für 
Konsensmangel eingetreten zu sein, und auch 
das Schema Sacr aus 1975 weist zumindest einen 
Teil der psychisch bedingten Eheunfähigkeit 
eindeutig in die Reihe der Konsensmängel (can. 
296, 1). Schon in der Einleitung seiner Untersu­
chung stellt sich L. diesem Problem. Er meint 
aber, es sei nicht angängig, Ehehindernisse und 
Willensmängel „als die naturgegebenen Katego­
rien schlechthin anzusehen" (5); die Möglichkeit 
einer 3. Alternative wird einmal beiläufig er­
wähnt (4 Anm. 7). Der solcherart in Spannung 
versetzte Leser merkt aber dann im Verlaufe der 
Darlegung, daß L. sich doch zwischen den bei­
den Kategorien zu entscheiden hat, wobei ich 
ihm durchaus beipflichten möchte, wenn er aus 
guten Gründen sowohl die Ehevertrags- wie 
auch Eheführungsunfähigkeit als Ehehindernis 
nach dem System des CIC bezeichnet (78 und 
176). 
Die Studie nimmt in der Fülle der zu diesem 
Thema schon getroffenen Äußerunge11 sicherlich 
einen besonderen Platz ein, da sie sich sowohl 
durch scharfsinnige Erfassung des status quae­
stionis als auch durch ausgewogene Beurteilung 
und Lösung vieler in Literatur und Judikatur 
kontroversieller Fragen auszeichnet. freilich 
wird man L. nicht überall folgen können. Wenn 
er etwa (im Zusammenhang mit der in der Litera­
tur öfter als psychische Impotenz bezeichneten) 
Eheführungsunfähigkeit die Frage ihrer Unheil­
barkeit aufwirft und dabei die bei der physischen 
Impotenz nach can. 1068 OC zur rechtlichen Rele­
vanz erforderliche Unheilbarkeit kritisch unter 
die Lupe nimmt, fordern seine Thesen zum Wi­
derspruch heraus. Denn dieses Unheilbarkeits­
erfordernis des can. 1068 ist L. zufolge ein unre­
flektiertes Relikt aus dem vortridentinischen 
Eheverständnis, das (im Gegensatz zu der durch 


